
1. Der Rat nimmt das Ergebnis der Prüfung der Eröffnungsbilanz durch den Rechnungsprü-
fungsausschuss zur Kenntnis. 

 
2. Der Rat beschließt gemäß den §§ 92 Abs. 1 und 96 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das 

Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) die Feststellung der Eröffnungsbilanz zum 
01.01.2009, wie sie den Prüfungen durch den Rechnungsprüfungsausschuss und der örtli-
chen Rechnungsprüfung zugrunde lag. 

 
3. Die Ratmitglieder beschließen gemäß den §§ 92 Abs. 1 und 96 Abs. 1 GO NRW die Ent-

lastung des Bürgermeisters hinsichtlich der Aufstellung der Eröffnungsbilanz. 
 


